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LANDESSCHULRAT FÜR STEIERMARK 
8015 Graz, Körblergasse 23 

DVR: 0064360 

GZ.: I Schu 1/35 - 1998 

(In Antwortschreiben bitte obiges Geschäftszeichen anführen) 

Betreff: Entwür:fe von Novellen 

An das 

zum Schulorganisationsgesetz, 
zum Schulunterrichtsgesetz, 
zum Schulpjlichtgesetz 1985 und 
zum Pjlichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz; 

S t e l l u n g n a h me 

Präsidium des Nationalrates 

Parlament 

1010 Wien 

Tel.: 0316/345/125 

Telefax: 345/ 72 

Graz, am 19. März 1998 

Sachbearbeiter: Dr. PERKO 

In der Beilage werden 25 Ausfertigungen der Stellungnahme zu den Entwürfen 

1. eines Bundesgesetzes, mit dem das Schulorganisationsgesetz geändert wird, 
2. eines Bundesgesetzes, mit dem das Schulunterrichtsgesetz geändert wird, 
3. eines Bundesgesetzes, mit dem das Schulpflichtgesetz 1985 geändert wird und 
4. eines Bundesgesetzes, mit dem das Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz geändert wird, 

übermittelt. 

Für den Amtsführenden Präsidenten: 
Dr. Bruckner eh. 
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LANDESSCHULRAT FÜR STEIERMARK 
8015 Graz, Körblergasse 23 

DVR: 0064360 

GZ.: I Schu 1/35 - 1998 

(In Antwortschreiben bitte obige. Ge.chäftszeichen anführen) 

Betreff: Entwür:fe von Novellen 

zum Schulorganisationsgesetz, 
zum Schuluntemchtsgesetz, 
zum Schulpjlichtgesetz 1985 und 
zum Pjlichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz: 

S t e l l u n g n a h me 

An das 
Bundesministerium für 
Unterricht und kulturelle 
Angelegenheiten 

Minoritenplatz 5 
1014 Wien 

Tel.: 0316/345/125 

Telefax: 345/ 72 

Graz, am 19. März 1998 

Sachbearbeiter: Dr. PERKO 

Zu den mit do. Erlaß vom 2. Februar 1998. Zl.: 12.690/3-III/A/2/98. anher übermittelten Ent
würfen 

1. eines Bundesgesetzes. mit dem das Schulorganisationsgesetz geändert wird. 
2. eines Bundesgesetzes. mit dem das Schulunterrichtsgesetz geändert wird. 
3. eines Bundesgesetzes. mit dem das Schulpflichtgesetz 1985 geändert wird und 
4. eines Bundesgesetzes. mit dem das Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz geändert wird. 

wird gemäß § 7 Abs. 3 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes. BGBl.Nr. 240/1962. in der derzeit 
geltenden Fassung. nachstehende Stellungnahme abgegeben: 

Allgemeine BemerJcungen.: 

1. Schuleingangsbereich: 

Die zahlreichen Schulversuche gemäß § 131c SchOG ( .. Selektionsfreie Schuleingangsstufe") 
haben gezeigt. daß schulpflichtige. aber noch nicht schulreife Kinder nicht nur in Vorschul
klassen. sondern auch in Vorschulstufen. die sehr flexibel in die Grundstufe I integriert wer
den konnten. eine sehr gute individuelle Förderung erfahren haben und damit Entwick
lungsriickstände viel besser als durch eine Rückstellung wettgemacht werden konnten. 
Weiters wurde in diesen Schulversuchen auch bewiesen. daß diese in die Grundstufe I inte
grierten Fördermaßnahmen in allen Volksschul-Standorten (auch in niederorganisierten 
Volksschulen) eingerichtet werden können. 
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, 

Die Übernahme der Schulversuche in das Regelschulwesen ist daher grundsätzlich zu be
fürworten. 

Die Erläuterungen zum Entwurf einer Novelle zum Schulorganisationsgesetz sind allerdings 
in bezug auf Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf mißverständlich. Auf Seite 1 der 
Erläuterungen heißt es im ersten Absatz u.a.: "Künftig sollen daher auch Schüler mit son
derpädagogischem Förderbedarf, die Integrationsklassen an allgemeinen Schulen besuchen, 
im Rahmen der neuen Schuleingangsphase in die Vorschulstufe aufgenommen werden, wo
bei gemäß § 17 Abs. 4 des Schulunterrichtsgesetzes ..... Hieraus könnte der Schluß gezogen 
werden, daß geplant ist, alle Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf jedenfalls in die 
Vorschulstufe aufzunehmen; aus den vorliegenden Entwürfen ist dies allerdings nicht abzu
leiten. Sollte tatsächlich beabsichtigt sein, Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
grundsätzlich in die Vorschulstufe aufzunehmen, sodaß sie die Grundstufe I drei Jahre be
suchen müßten, kann diesem Vorhaben keinesfalls zugestimmt werden. 

Wenn durch den angeführten Satz der Erläuterungen allerdings zum Ausdruck gebracht 
werden sollte, daß künftig auch Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in die Vor
schulstufe aufgenommen werden können, so wird darauf hingewiesen, daß dies gemäß 
Rundschreiben Nr. 23/1997 (Erläuterungen zum Entfall des seinerzeitigen § 14 Abs. 9a des 
Schulpflichtgesetzes) ohnehin schon derzeit möglich ist. 

2. Fremdsprachenunterri.cht in der Volksschule 

Die Einbeziehung der SchülerInnen der Grundstufe I in den Fremdsprachenunterricht hat 
sich in den Schulversuchen gemäß § 131e SchOG als sinnvoll erwiesen. Entscheidend für 
das Gelingen des integriert geführten Unterrichts ist allerdings eine diesbezügliche gediegene 
Aus- und Fortbildung der Volksschullehrerinnen. Es wird daher die vorgesehene Übergangs
frist von fünf Jahren begrüßt, um durch Fortbildungsmaßnahmen ein qualitätsvolles Unter
richtsangebot sicherstellen zu können. 

3. Leistungsdüferenzierung an Hauptschulen 

In Steiermark werden an ca. 70 Standorten in 360 Klassen Schulversuche gemäß §§ 7, 131a 
und 131b SchOG geführt, in denen seit ca. acht Jahren flexiblere Formen der Leistungsdiffe
renzierung aus Deutsch, Englisch und Mathematik erprobt werden. Nach übereinstimmen
der Meinung in den Schulversuchsberichten könnten diese erprobten Formen der Leistungs
differenzierung ohne Probleme als Wahlmöglichkeit in den Regelbetrieb der Hauptschule 
übertragen werden, allerdings mit der wesentlichen Voraussetzung, daß die den Hauptschu
len gewährten Ressourcen für die äußere Differenzierung erhalten bleiben und damit zumin
destens eine teilweise Doppelbesetzung der Stunden aus Deutsch, Englisch und Mathematik 
gewährleistet werden kann. 

Mit dem Unterricht in heterogenen Gruppen bzw. Klassen der in binnendifferenzierter Form 
im Teamteaching erteilt wurde, ist man von Ein- und Umstufungen abgegangen und hat vor 
allem leistungs schwächeren Kindern die Möglichkeit eröffnet, sich an leistungs stärkeren 
Mitschülerinnen zu orientieren (Motivation) und bei gemeinsamen Arbeiten Rat und Hilfe zu 
holen. Des weiteren hat sich durch den Wegfall von Ein- und Umstufungsterminen ein 
angst- und streßfreieres Arbeitsklima ergeben, das von Schülerinnen und Erziehungsbe

rechtigten sehr geschätzt wird. 

Aufgrund der gewonnenen Erfahrungen wird daher vorgeschlagen, anstelle des vorliegenden 
Entwurfes, der lediglich von der starren Bindung der bisherigen Leistungsgruppen an Schü
lergruppen und von der starren Regelung der Umstufungstermine abgeht, die Möglichkeit 
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einer schulautonomen Einführung eines binnendifferenzierten Unterrichtes aus Deutsch, 
Englisch und Mathematik vorzusehen, wobei der Unterricht ohne Ein- und Umstufungen bis 
zum Ende des ersten Semesters der achten Schulstufe erteilt werden könnte. Spätestens zu 
diesem Zeitpunkt müßte erst eine Einstufung in Leistungsgruppen im Hinblick auf das Jah
res- und Abschlußzeugnis der vierten Klassen und im Hinblick auf mögliche Übertritte erfol
gen. 

Es sollte somit den Schulen eine Wahlmöglichkeit zwischen der durchgehenden Führung von 
Leistungsgruppen (Leistungsniveaus) und einer Binnendifferenzierung ohne Ein- und Um
stufungen (abgesehen von der achten Schulstufe) eingeräumt werden. 

Zur Ändenmg des Schulorganisatlonsgesetzes: 

Zu Z1ffer 5 {§ 121: 

In Absatz 3 sollte unbedingt eine verpflichtende Anhörung der Erziehungsberechtigten und der 
Lehrer bzw. des Schulforums und des Schulerhalters vorgesehen werden. 

Zu Z1ffer 6 {§ 13 Abs. 1 I: 

Der letzte Halbsatz sollte lauten: " ... ist ein entsprechend ausgebildeter Lehrer zusätzlich zur 
Verfügung zu stellen." 

Zu Z1ffer 8 {§ 15 Abs. 21: 

Der Ersatz des Terminus "Leistungsgruppe" durch den Ausdruck "Leistungsniveau" ist als pro
blematisch anzusehen. Durch die neue Bezeichnung könnte bei Schülerinnen der zweiten und 
dritten Leistungsgruppen und deren Erziehungsberechtigten subjektiv der Eindruck einer zusätz
lichen Zurücksetzung entstehen. Weiters führt die neue Bezeichnung zu Unklarheiten, wenn 
diese nicht einheitlich in allen in Betracht kommenden Gesetzen und Verordnungen (Lehrplänen) 
verwendet wird. 

Wenn daher am Begriff "Leistungsniveau" festgehalten werden sollte, müßte diese Bezeichnung 
einheitlich in allen in Betracht kommenden Rechtsbestimmungen eingeführt werden. 

Weiters ist auch unklar, was mit "mindestens jedoch zwei Leistungsniveaus" gemeint ist, zumal in 
§ 16 Abs. 2 zwingend drei Leistungsniveaus vorgesehen sind. Da die Einstufung in die Leistungs
niveaus von der Leistungsfähigkeit der Schüler und nicht von den organisatorischen Gegeben
heiten abhängt, besteht für die Schule keine Möglichkeit, auf ein bei einzelnen Schülern festge
stelltes Leistungsniveau zu verzichten. Offenbar muß es daher in § 15 Abs. 2 richtig "Schüler
gruppen" lauten. 

Zu Z1ffer 1 Q (§ 18 Abs. 3): 

Trotz der in § 8a Abs. 1 lit. d bzw. Abs. 3 vorgesehenen Möglichkeit ausführungsgesetzlich die 
Bildung von Schülergruppen zu regeln, sollte auf eine grundsatzgesetzliche Regelung in § 18 Abs. 
3 nicht verzichtet werden. Folgende Textierung wird vorgeschlagen: "Die Schüler jeder Schulstufe 
sind in den Pflichtgegenständen Deutsch, Mathematik und Lebende Fremdsprache entsprechend 
der Einstufung in Leistungsniveaus nach Möglichkeit in Schülergruppen zusammenzufassen. 
Abweichend hievon können auf Beschluß des Schulforums Formen der Binnendifferenzierung 
eingeführt werden." 
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Für derartige Beschlüsse des Schulforums müßte in § 63a Abs. 12 SchUG die dort vorgesehene 
2/3-Mehrheit normiert werden. 

Zu ZüTer 11 (§ 24): 

Das Berufsvorbereitungsjahr an der Sonderschule als neunte Schulstufe wird befürwortet. Not
wendig wäre allerdings eine gesetzliche Festlegung von Ziel und Inhalt dieses Berufsvorberei
tungsjahres (Ergänzung von § 22 und/oder § 23). 

Die Wortfolge "im Falle der Einbeziehung der Polytechnischen Schule" könnte gestrichen werden, 
da ohnehin in § 31 Abs. 2 geregelt ist, daß eine Polytechnische Schule an einer Sonderschule in 
organisatorischem Zusammenhang geführt werden kann. 

Zu Züfer 14 (§ 30 Abs. 31: 

Klassenübergreifende Gruppenbildungen müssen auch weiterhin möglich sein. Im übrigen wird 
auf die Stellungnahme zu § 18 Abs. 3 verwiesen. 

Zusätzliche Anregung: 

Da nunmehr in § 11 neue Gliederungskriterien in Bezug auf die Struktur der Volksschule einge
führt werden sollen, wäre es auch sinnvoll. § 3 Abs. 4 (Gliederung der Sekundarschulen) neu zu 
fassen, wobei die Begriffe "Sekundarstufe I" und "Sekundarstufe 11" verankert werden könnten. 
Sowohl in den Erläuternden Bemerkungen zu verschiedenen Gesetzesnovellen als auch in der 
öffentlichen Bildungsdiskussion werden diese beiden Begriffe immer wieder verwendet. 

Zur Anderun.tl des Schulunterrichtsgesetzes: 

ZuZüfer 1 (§ 17 Abs. 51: 

Die Verankerung eines Berufungsrechtes in § 70 Abs. 1 erscheint unbedingt notwendig, da es von 
der Entscheidung der Schulkonferenz abhängt, welche Schulstufe der betreffende Schüler im 
Rahmen der allgemeinen Schulpflicht erreichen kann. Der "Verlust" eines Schuljahres wird nach 
allgemeiner Auffassung als so gravierend erachtet, daß gegen diesbezügliche Entscheidungen ein 
Rechtsmittel vorgesehen werden muß. 

Zu Züfer 2 (§ 18 Abs. 21: 

Von den vorgeschlagenen Varianten wird grundsätzlich Variante 2 bevorzugt, doch ist auch diese 
nach fast 30 Jahren Schulversuchen im Bereich alternativer Leistungsbeurteilung als äußerst 
dürftig anzusehen. Für die Grundstufe I fehlen Varianten wie "Direkte Leistungsvorlage: Lernziel
katalog, Pensenbuch etc." und "Grundstufe I ohne Zeugnis". 

Des weiteren wird angeregt, flexiblere Formen der Leistungsbeurteilung auch für die Grundstufe 11 

gesetzlich vorzusehen (Wegfall von Schulversuchen); dasselbe gilt auch für die Integrationsklassen 
auf der Sekundarstufe I. 

Die 2/3-Mehrheit gemäß § 63a Abs. 12 SchUG für den Beschluß des Schulforums ist zu be
grüßen. 
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Zu Züfer 3 (§ 25 Abs. 40): 

Es sollte im Gesetz ausdrücklich festgelegt werden. daß die vorgeschlagene Regelung nicht für die 
erste Schulstufe gelten soll. da für diese § 25 Abs. 4 weiterhin ausschließlich anwendbar bleiben 
sollte; andernfalls könnten sich Zweifel über das Verhältnis der Absätze 4 und 4a ergeben. Wei
ters wird darauf hingewiesen. daß die Textierung des neu vorgeschlagenen Absatzes 4a insofern 
unklar ist. als die Wendung .. in einem im Absatz 3 nicht angeführten Pflichtgegenstand" nicht 
erkennen läßt. ob damit .,in einem einzigen Pflichtgegenstand" gemeint ist oder ob dies auch meh
rere Pflichtgegenstände betreffen kann. In diesem Zusammenhang wird auf die ebenfalls unklare 
Bestimmung des § 25 Abs. 1 letzter Satz in der Fassung der Novelle BGBl.Nr. 767/1996 hingewie
sen. Schließlich geht aus der neu vorgeschlagenen Regelung nicht klar hervor. ob bei der Ent
scheidung der Konferenz über das Aufsteigen eine Bindung an § 25 Abs. 1 und Abs. 2 besteht 
oder ob die Klassenkonferenz auch bei Leistungen. die in mehreren Pflichtgegenständen einem 

.. Nicht genügend" entsprechen. die Berechtigung zum Aufsteigen erteilen kann (ähnlich wie in den 
Fällen des Absatzes 5a). Die Klarstellung sollte unbedingt durch den Gesetzestext selbst erfolgen; 
eine Verdeutlichung durch Erläuternde Bemerkungen oder nachträgliche Rundschreiben entspre
chen nicht den rechtsstaatlichen Erfordernissen. 

Zu Züfer 4, 5 und 6 (§ 26 Abs. I, 3 und 4): 

Es fehlt eine Regelung. bis zu welchem Zeitpunkt ein entsprechendes Ansuchen eingebracht wer
den kann und welche Schulkonferenz im Fall eines Schulwechsels zuständig ist. Im übrigen wird 
gegen die neue Regelung kein Einwand erhoben. 

Zu Züfer 7 (§ 28 Abs. 6): 

Die Regelung wird befürwortet. Es wird allerdings vorgeschlagen. zu prüfen. ob als Variante nicht 
eine Eintragung der Note .. Genügend" anstelle des .. Nicht genügend" in das Jahreszeugnis möglich 
wäre. 

Zu Züfer 8 (§ 31e): 

Die vorgesehene Flexibilisierung bei der Festsetzung von Umstufungsterminen in Absatz 3 wird 
begrüßt. Zusätzlich zur schriftlichen Information über die Zuordnung zur Leistungsgruppe gemäß 

Absatz 4 sollte eine ähnliche Vorgangsweise wie in § 19 Abs. 4 (sogenanntes .. Frühwarnsystem") 
vorgesehen werden. 

Zu Züfer 9 (§ 36 Abs. 4): 

Diese Ergänzung ist durchaus überflüssig. da sich § 25 Abs. 1 letzter Satz eindeutig auch auf die 
letzte Schulstufe bezieht. Es handelt sich daher bereits jetzt für die letzte Schulstufe um keine 

analoge Anwendung. Auch das zitierte Rundschreiben Nr. 23/1997 bringt zum Ausdruck. daß die 
Ablegung einer Jahresprüfung nicht erforderlich ist und enthält keinen Hinweis darauf. daß es 
sich dabei lediglich um eine analoge Anwendung handeln würde. 

Wenn etwas mißverständlich ist. dann ist es § 25 Abs. 1 letzter Satz selbst. und zwar nicht hin
sichtlich der Auswirkungen (im Hinblick auf § 36 Abs. 4). sondern in Hinsicht auf die Vorausset

zungen. Während die Erläuterungen zur Regierungsvorlage noch aussagen. daß .. im Zeugnisfor
mular beim Wiederholen von Schulstufen in einzelnen Gegenständen durchaus die Note .. Nicht 
genügend" ausgewiesen sein kann. ohne daß dies für das Aufsteigen von Bedeutung wäre". also 
von einer Mehrzahl von Gegenständen mit .. Nicht genügend" ausgehen. wird im Rundschreiben 
Nr. 23/1997 dies auf einen einzigen Gegenstand eingeschränkt. Statt der überflüssigen Erweite
rung des § 36 Abs. 4 durch eine ähnlich mißverständliche Formulierung sollte daher eher § 25 
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.. . 

Abs. 1 letzter Satz neu gefaßt werden. und zwar nach Möglichkeit eindeutig in dem Sinn. daß 
auch mehrere "Nicht genügend" den erfolgreichen Abschluß einer Schulstufe nicht behindern. 
wenn in den betreffenden Pflichtgegenständen vor der Wiederholung eine positive Note erreicht 
wurde. 

Zur Anderung des SchulAflichtges«tzes: 

Zu Züfer 2 (§ 6 Abs. 2c1: 

Aus der Erfahrung der letzten Jahre ergibt sich. daß hinsichtlich der Schulreife der Schularzt nur 
bei ganz bestimmten Fragestellungen einen Beitrag leisten kann. Es sollte daher festgelegt wer
den. daß der Schulleiter (nur) erforderlichenfalls ein schulärztliches Gutachten einzuholen hat. 

Analog zu § 8 Abs. 1 sollte auch hier vorgesehen werden. daß die Eltern oder sonstigen Erzie
hungsberechtigten des Kindes Gutachten von Personen. welche das Kind bisher pädagogisch. 
therapeutisch oder ärztlich betreut haben. vorlegen können. 

Die Angleichung der Verfahrensbestimmungen an das Schulunterrichtsgesetz wird grundsätzlich 
begrüßt. dies gilt jedoch nicht für die Berufungsfrist von fünf Tagen. Während in den Verfahren 
nach dem Schulunterrichtsgesetz zumeist ein Bedürfnis nach alsbaldiger Entscheidung besteht, 
ist dies bei der Feststellung der Schulreife nicht der Fall und es wäre eher eine Analogie zu § 8 
Abs. 3 des Schulpflichtgesetzes herzustellen. Es wird daher vorgeschlagen. eine Berufungsfrist 
von zwei Wochen vorzusehen, zumal die bisher geltenden Fristen in § 7 Abs. 6 und § 14 Abs. 7 
des Schulpflichtgesetzes Oeweils zwei Wochen) keinen Grund für Schwierigkeiten irgendwe1cher 
Art darstellen. 

�er 3 (§ 7 Abs. 5): 

Zur Berufungsfrist wird auf die Ausführungen zu Ziffer 2 verweisen. 

Der Amtsführende Präsident: 
Mag. Johann Stadler eh. 

.. 
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